
Blühstreifen auf Kirchengrund

Ein Projekt in Trägergemeinschaft:

Gemeinde Neufahrn und 

Landschaftspflegeverband Freising e.V. 



Blühstreifen mit vielen Vorteilen

 Förderung der Artenvielfalt und Biodiversität

 Bereicherung der Landschaft

 Schaffung neuer Lebens- und 

Rückzugsräume    für Tiere und Pflanzen

 Ausweitung des Biotopverbundsystems

 Ganzjähriger Bodenschutz gegen Erosion

 Schutz von Oberflächen- und Grundwasser

 Erhöhung des Erholungswerts der Landschaft

 Nützlinge aus den Blühstreifen können

Schädlinge in der Ackerfläche bekämpfen



Flächenumgriff



Flächenumgriff „Blühstreifen“



BLU1:

Maßstab 1: 5.000

BLU2:

Maßstab 1: 5.000

BLU3:

Maßstab 1: 5.000



Blühstreifen als „Streifen im Streifen“

Breite der Wiesenrandstreifen : 10-13 Meter

„Blühstreifen 

im Wiesenrandstreifen“

• Blühstreifen mittig mit mind. 2,5 Meter Abstand

zu Weg/Acker 

• Fläche 42.000 m²

• Länge 8,4 Kilometer mit 5 m Breite



Ablauf: Herstellung
Die Anpflanzung erfolgt zwischen 15. März und 01. April

Die Anpflanzung erfolgt mit  4 Arbeitsgängen:

1)   Bearbeitung der Flächen mit Kreiselgrubber

2)   Bearbeitung mit Kreiselegge

3) Bearbeitung der Flächen mit der 

Umkehrfräse

4)  Ansaat der Saatgutmischung



Unterhaltungspflege

 Die Unterhaltungspflege der Flächen läuft 
weiter wie bisher über die 
entsprechenden VNP Verträge mit den 12 
bewirtschaftenden Landwirten.

 Das Pflegeregime mit einer einfachen 
Mahd der Flächen ab dem 15.06. ist ideal 
geeignet, den Anforderungen der 
Blühmischung gerecht zu werden.



Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen!


